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Amt der Wien er Landesregierung 
MD - 355 - 1 / 85 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Energieförderungs­
gesetz 1979 geändert wird; 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der Beilage 

25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Betreff ge­

nannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilage 

( 25-fach ) 

AD 1105 B - 10 - 797 - 29506 - 54 

Für den Land 

Dr. P schI 
Obersenatsrat 
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Amt der Wiener Landesregierung 

MD - 355 - 1/85 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Energieförderungs­
gesetz 1979 geändert wird; 

Begutachtungsverfahren; 
Stellungnahme 

zu GZ 13 8102 / 2 - IV/13 /85 

An das 
B�ndesministerium für Finanzen 

Wien, 1985 02 2 7  

Auf das do. Schreiben vom 1 .  Februar 1985 beehrt sich das Amt der 
Wiener Landesregierung, folgende Stellungnahme abzugeben: 

Der vorliegende Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Energie­
förderungsgesetz 1979 (EnFG) geändert wird, wird yom Amt der Wiener 
Landesregierung grundsätzlich begrüßt. Das Amt der Wiener Landes­
regierung sieht sich jedoch veranlaßt darauf hinzuweisen , daß gegen 
die beabsichtigte Erweiterung der ministeriellen Zweckmäßigkeits­
bescheinigung im Hinblick auf den administrativen Aufwand gewisse 

Bedenken anzumelden sind. Auch könnte die Verwendung unterschied­
licher Termini ("Anlagen" im Sinne des EnFG bzw. "Wirtschaftsgüter" 
im Sinne des Einkommensteuergesetzes <EStG» zu Bilanzierungsschwie­
rigkeiten führen. Darüber hinaus fehlen im Gesetzentwurf Obergangs­
regelungen für jene Anlagen, deren Bauausführung vor Inkrafttreten 
des Gesetzentwurfes begonnen wurde. Für diese An lagen ist eine An­
tragstellung auf Zweckmäßigkeitsbescheinigung praktisch nicht mög­
lich, sodaß die Anschaffung und Herstellung von Wirtschaftsgütern, 
die zu diesen Anlagen gehören, sowohl für das EnFG als auch für 
das EStG ohne Bescheinigung als energiewirtschaftlieh zweckmäßig 

AO 1105 A - 60 - 837 - 127807 - 20 

12/SN-121/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 10

www.parlament.gv.at



, . 

- 2 -

gelten sollte. Desgleichen sollten Ergänzungs- und Erneuerungs­
investitionen an bestehenden Anlagen von der Zweckmäßigkeitsbe­
scheinigung ausgenommen werden. 

Im einzelnen darf bemerkt werden: 

zu S 2 Abs. 1 Z 1 lit. b und Z 2 

Im § 7 Abs. 1 Starkstromwegegesetz, BGB1. Nr. 70/1 968, und in den 
in AusfOhrung des § 7 Abs. 1 Starkstromwegegrundsatzgesetz, BGBI. 
Nr. 71 /1 968, ergangenen AusfOhrungsgesetzen der Länder ist die 

Bau- und Betriebsbewilligung einer elektrischen Leitungsanlage 
davon abhängig gemacht, daß sie dem öffentlichen Intere�se an der 
Versorgung mit elektrischer Energie nicht widerspricht. In der Be­
willigung hat durch entsprechende Auflagen insbesondere eine Ab­
stimmung mit den anderen Energieversorgungseinrichtungen zu er-

. fOlgen. Da bei ErfOllung dieser Kriterien, deren Vorliegen von der 
zur Vollziehung in Angelegenheiten des Elektrizitätswesens be­
rufenen Landesbehö�den ohn�ies festgestellt werden muß, eine An­
lage nicht energiewirtschaftlich unzweckmäßig sein kann, stellt die 
OberprOfung der energiewirtschaftlichen Zweckmäßtgkeit von Lei­
tungsanlagen durch zwei Bundesministerien eine gewisse Doppel­
�eisigkeit dar. Es wird daher vorgeschlagen, in der Z 1 die 
lit. b zur Gänze und in Z 2 die Worte "mit einer Nennspannung 
unter 220 kV" zu streichen. 

zu § 2 Abs. 1 Z 3 

Es -sollte klargestellt werden, daß die ROcklage auch fOr aktivie­
rungspflichtige Ergänzungs- und Erneuerungsinvestitionen an be­
stehenden Anlagen zur Erzeugung oder zur Verteilung elektrischer 
Energie verwendet werden darf. Dies könnte durch Einfügung nach­
stehender Ziffer 3 a  erfolgen: 

"3 a. FOr Ergänzungs- und Erneuerungsinvestitionen in bestehenden 
Anlagen zur Erzeugung oder Verteilung elektrischer Energie. " 
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zu S 3 Abs. 1 und 2 

Die Frist für die bestimmungsgemäße Verwendung der Rücklage in An­
lehnung an die nunmehrige Regelung fOr den Verlustvortrag sollte 
von 5 auf 7 Wirtschaftsjahre erstreckt werden. 

zu § 3 Abs. 2 lit. a 

Anstelle "S 22 Abs. 2 "  müßte es richtig "S 22 Abs. 3 "  lau� en. 

zu § 4 zweiter Satz 

In der zweiten Zeile müßte es richtigerweise "maßgeblichen Steuer­
meßbetrages" lauten. 

zu § 8 Abs. 1 zweiter Satz 

Es stellt sich die Frage, wie weit eine Bindung der steuerlichen 
Begünstigung für kleinwasserkraftanlagen an die ausdrückliche Be­
sCheinigung der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit erforder­
lich ist, da bereits im Teil 11.5 .3.4 des Energiekonzeptes 1 984 

Kleinwasserkraftanlagen ein hoher energiepolitischer Stellenwert 
zuerkannt wird. 

zu § 1 1  Abs. 1 Z 2  

Diese Bestimmung könnte einfacher "für Herstellungsaufwendungen 
zur. Verringerung von Umweltverunreinigungen" lauten. 

zu § 1 8  

Die· Gewerbeertragssteuerbegünstigung des § 1 8  für Gasversorgungs­
anlagen in Analogie zu jenen Begünstigungen gemJß § 4 würde in der 
Praxis bedeuten, daß Dauerschuldzinsen nur dann gekürzt werden 
können, wenn sie in einem wirtschaftlichen Zusammenhang zu einem 
der Gasabgabe an Dritte dienenden Teil.des Betriebes entstehen. 
Im § 1 6  sind Gasversorgungsanlagen als Anlagen zur Erzeugung oder 
Obernahme und zur Speicherung, Fortleitung und Abgabe von Gas 
definiert. Es besteht nun die Gefahr, daß von den Finanzbehörden 
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die Begünstigung nur für Anlagen zur Abgabe von Gas anerkannt wird, 
obwohl die energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit und Förderungs­
würdigkeit nach den Intentionen des Gesetzes in allen Bereichen 
von Gasversorgungsunternehmen unter den Voraussetzungen des § 20 

möglich sein sollte. 

zu § 20 Abs. 1 

Der erste Satz drückt im wesentl ichen dasselbe wie § 2.1 Abs. 3 
erster Satz aus. Zum Unterschied von § 21 Abs. 3 hätte der Be­
scheinigung jedoch eine ausdrückliche Feststellung - wohl in Be­
scheidform - vorauszugehen, während nach § 21 Abs. 3 nur das Nicht­
vorliegen der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit bescheidmäßig 
festzustellen ist. Die Worte "festzustellen und" wären daher zu 
streichen. 

Die in Z 2 und Z.3 aufgezählten Kriterien lassen sich kaum auf 
. einen Nenner bringen. Je umweltverträglichere Rohenergie verwendet 

wird, desto kostenungünstiger ist'der Energieeinsatz. Auch hin­
sichtlich der übrigen, zum Teil verschiedenen Gesichtspunkten 

.Rechnung tragenden Kriterien könnten sich Widersprüche ergeben. 
Da insbesondere nicht absehbar ist, auf welche Kriterien letztlich 
das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie das Schwer­
gewicht legen wird, ist auch eine Unsicherheit hinsichtlich der 
Bescheinigung der energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit gegeben. 
Eine Präzisierung bzw. Festlegung einer Rangordnung der Kriterien 
wäre daher zu erwägen. 

zu ·S 20 Abs. 2 Z 3 

Was unter "sonstige nacht�ilige Wirkungen" ver�tanden wird bzw. 
wer zu den "Nachbarn" zu zählen ist, sollte präzisiert werden. 

zu § 21 

Gemäß § 21 des Gesetzentwurfes sind Anträge auf Bescheinigung der 
energiewirtschaftlichen Zweckmäßigkeit vor Baubeginn einzubringen. 
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Der im Gesetzentwurf vorgesehene Modus der Behandlung dieser An­
träge läßt ein eher langwieriges Verfahren bis zur Ausstellung 
der Zweckm äßigkeitsbescheinigung bz�. eines abschlägigen Be­
scheides, gegen den schließlich noch Rechtsm ittel offen stehen, 
erwarten. 

zu § 21 Z 2 

1m ersten Satz sollte es statt "§  17 Abs. 2" richtig �§  20 Abs. 2" 

lauten. 

Zur Klarsteilung, daß das geforderte Gutachten nur von einer der 
angefUhrten Institutionen oder Personen, nicht aber von allen zu­
sam men zu erstellen ist, wäre in der dritten Zeile das Wort "und" 
und in der sechsten Zeile das Wort "sowie" jeweils durch das Wort 
"oder" zu ersetzen. 

zu § 22 Abs. 1 

Um die Unternehm en und die Behörden nicht m it unwesentlichen De­
tailanzeigen zu belasten, sollte in der zweiten Zeile auf "Er-

. eignisse, welche zu einer wesentlichen Änderung" fUhren, abge­
stellt werden. 

zu § 22 Abs. 2 

Um den gerade im Bereich elektrischer Anlagen bestehenden Ge­
fahren Rechnung zu tragen und um solche m öglichst zu verm eiden, 
sollte der letzte Satz nachstehend ergänzt werden: 

".�. soweit dies die Wahrung der elektrotechnischen Sicherheit 
gestattet. " 

zu § 24 

Nach dem Wortlaut dieser Bestim m ung hätte sowohl der Verband der 
Elektrizitätswerke österreichs als auch der Fachverband der Gas- und 
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Wärmeversorgungsunternehmen Ausbaupläne für leitungsgebundene 
Energien, also nicht nur einerseits für elektrische Energie und 
andererseits für Gas und Wärme, sond�rn jeder Verband für alle 
drei genannten Energien zu erstellen. Nach den Erläuterungen soll 
es bei der bisherigen Regelung bleiben, wonach jeder Verband für 
seinen Bereich seinen Ausbauplan erstellt. Es wird daher nach­
stehende Formulierung angeregt: 

liEs haben der Verband der Elektrizitätswerke österreichs fOr die 
österreichische Elektrizitätswirtschaft und der Fachverband für 
Gas- und Wärmeversorungsunternehmungen für die Gastwirtschaft und 
für die Fernwärmewirtschaft 10jährige Ausbaupläne zu erstellen, 
die . • .  " 

Dies würde auch dem § 26 Abs. 1 Z 2 entsprechen . 

. zu § 26 Abs. 2 

Für Anlagen zur Verteilung elektrischer Energie, für welche nun 
ab 22 0 kV eine Bescheinigung der elektrizitätswirtschaftlichen 

.Zweckmäßigkeit beabsiChtigt ist, lassen siCh die Betriebskosten 
der ersten drei Vollbetriebsjahre nicht ermitteln. Sollte § 2 
Abs. 1 Z 1 lit. b nicht - wie in VorSChlag gebracht - entfallen, 
müßte § 26 Abs. 2 entsprechend modifiZiert werden. 

Im �brigen würde diese Regelung zu § 22 gehören, wobei die Vor­
lage der Kosten an die Behörde nicht aber unmittelbar an deren 
Beirat zu erfolgen hätte. 

zu § 27 

Im Vorblatt und im Punkt 3 des allgemeinen Teiles der Erläuterungen 
wird die vorgesehene Umstrukturierung des Beirates damit begründet, 
daß dessen Stellungnahmen auf eine obj�ktive Basis gestellt werden 
sollen. Damit wird den bisher fungierenden Beiräten mangelnde 

Objektivität unterstellt. Dem ist entgegenzuhalten, daß die Vertreter 

12/SN-121/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)8 von 10

www.parlament.gv.at



- 7 -

der Elektrizitätswirtschaft zwar im Elektrizitätsförderungsbeirat 
die absolute Mehrheit bilden, nicht aber, wie in den Erläuterungen 
angeführt, auch im Energieförderungsbeirat und Beschlüsse im 
Elektrizitätsförderungsbeirat über die elektrizitätswirtschaft­
liehe Zweckmäßigkeit nur mit zwei Drittel Mehrheit gefaßt werden 
dürfen. Die Durchsetzung der Meinung der Vertreter der Elektrizi­
tätswirtschaft gegenüber der Meinung der Vertreter der Bundesmini­
sterien ist hiedurch nicht möglich. Daraus folgt, daß im Interesse 

� 

der Stromabnehmer keine Zweckmäßigkeitserklärung durc�gesetzt wer-
den kann. Es darf darauf hingewiesen werden, daß die bisherigen 
Stellungnahmen des Elektrizitätsförderungsbeirates regelmäßig ein­
h�llig erfolgt sind. Die klaglose Aufrechterhaltung der Stromver­
sorgung selbst in den Extremsituationen des laufenden Winters haben 
gezeigt, daß die vom ElektrizitätsfOrderungsbeirat als elektrizi­
tätswirtschaftlieh zweckmäßig anerkannten Kraftwerke sich voll be­
währt- und damit die Richtigkeit der Stellungnahme dieses Beirates 

. bestätigt haben. 

Sollte aus optischen Gründen eine Reduzierung der Vertreter der 
Elektrizitätswirtschaft für "nötig erachtet werden, müßte ver-
mieden werden, daß diese,was bei der im Entwurf �orgesehenen Zu­
sammensetzung zumindest ziffernmäßig leicht möglich ist, von den 
anderen Mitgliedern des Beirates majorisiert werden. Auch sollte 
die unterschiedliche Interessenslage zwf.schen den einzelnen Gruppen 
der Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die sich aus der unter­
schiedlichen AufgabensteIlung nach dem zweiten Verstaatlichungs­
gesetz ergibt, berücksichtigt werden und dementsprechend so wie 
bi�her jede dieser Gruppen (Landesgesellschaften, Verbundgruppe, 
landeshauptstädtische und. kommunale Elektrizitätsversorgungs­
unternehmen, private und genossenschaftliche Elektrizitätsver­
sorgungsunternehmen) im Beirat vertreten sein. Ebenso sollte wie 
bisher der Bundeslastverteiler diesem Beirat angehören. Die energie­

wirtschaftliehe Zweckmäßigkeit einer Anlage kann nur bei Kenntnis 
der hinsichtlich dieser einzelnen Elektrizitätsversorungsunter­
nehmen- Gruppen doch recht unterschiedlichen Gegebenheiten er­
sChöpfend beurteilt werden. 
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zu § 3 0  

In der zweiten Zeile hat es richtig "Bundeslastverteiler" und 
"Landeslastverteiler" zu lauten. Da der Antragsteller ohnedies 
schon ein umfangreiches Gutachten auf eigene Kosten vorlegen 
muß, sollte die vom Beirat allenfalls zusätzlich verlangte Zu­
ziehung eines Sachverständigen nicht auch noch zu Lasten des 

Antragstellers gehen. Der letzte Satz hätte daher zu entfallen. 

zu S 3 1  

Die gesetzlichen Vorschriften für die Geschäftsordnung des Bei­
rates sollten präziser gefaßt werden. 

zu Artikel 11 

Soll�e § 2 Abs. 1 Z 1 lit. b entgegen dem unterbreiteten Vor­
schlag nicht entfallen, bedürfte es einer Obergangsbestimmung, 
wonach für Anlagen zur Verteilung elektrischer Energie, deren 

Baubeginn vor Inkrafttreten dieses Gesetzes liegt, eine Beschei­
nigung Ober deren energiewirtschaftliche Zweckmäßigkeit nicht 
erforderlich ist. 

Unter einem werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem 
Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den La · s_amtsd i rektor: 
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